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Rechtsprechung
BGB §§ 133, 167, 168
Konkludenter Ausschluss des Widerrufsrechts unter 
mehreren Generalbevollmächtigten

Werden mehreren Personen zur Einzelvertretung 
berechtigende (Vorsorge-)Vollmachten erteilt, er-
mächtigen diese regelmäßig nicht zum Widerruf der 
(Vorsorge-)Vollmachten der weiteren Einzelvertre-
tungsberechtigten.

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 24.1.2022 – 10 W 8/21

Problem
Der Vollmachtgeber hatte seinem beklagten Stiefsohn 
sowie seinen drei leiblichen Kindern eine Vorsorge- und 
Generalvollmacht, jeweils mit Einzelvertretungsberech-
tigung, erteilt. In der Folge widerrief eines seiner be-
vollmächtigten leiblichen Kinder durch anwaltliches 
Schreiben die Vorsorgevollmacht des Stiefsohns und 
verlangte von diesem die Herausgabe der Vollmachts-
urkunde nach § 175 BGB. Nachdem der Stiefsohn die 
Herausgabe verweigerte, forderte der inzwischen un-
streitig geschäftsunfähige Vollmachtgeber selbst diese 
klageweise ein. Während des laufenden Prozesses vor 
dem Landgericht gab der beklagte Stiefsohn die Voll-
machtsurkunde schließlich heraus, sodass die Parteien 
den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklär-
ten. Das Landgericht legte die Kosten nach § 91a Abs. 1 
S. 1 ZPO dem beklagten Stiefsohn auf, der gegen den 
Beschluss sofortige Beschwerde einlegte.

Entscheidung 
Aus Sicht des OLG Karlsruhe ist die Beschwerde be-
gründet, da dem Kläger (Vollmachtgeber) zur Zeit des 
erledigenden Ereignisses kein Anspruch gegen den 
Beklagten (Stiefsohn) auf Herausgabe der Vollmachts-
urkunde aus § 175 BGB zustand. Der Widerruf des 
Vollmachtgebers sei infolge dessen – unstreitig vorlie-
gender – Geschäftsunfähigkeit nach § 105 Abs. 1 BGB 
nichtig. 

Darüber hinaus hält das OLG Karlsruhe auch die Wi-
derrufserklärung des bevollmächtigten leiblichen 
Kindes für unwirksam. Es geht davon aus, dass mit 
der Erteilung einer Vorsorgevollmacht an eine Person 
regelmäßig nicht die Bevollmächtigung zum Widerruf 
einer gleichzeitig einer weiteren Person erteilten Vor-
sorgevollmacht verbunden sei. Dafür spreche, dass an-
dernfalls der Wunsch des Vollmachtgebers, mehreren 
Personen eine Einzelvertretungsmacht einzuräumen, 
ständig der Gefahr ausgesetzt sei, nach dem „Windhund-
prinzip“ konterkariert zu werden, indem jeder Einzel-
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bevollmächtigte fortlaufend mit einem Widerruf durch 
einen anderen rechnen müsse. Daher geht das OLG 
Karlsruhe davon aus, dass im Wege der Auslegung 
(§ 133 BGB) im Regelfall eine entsprechende konklu-
dente Beschränkung der Vertretungsmacht jedes Einzel-
bevollmächtigten zu ermitteln sei (so auch bereits OLG 
Karlsruhe BeckRS 2010, 11820 = BtPrax 2010, 178 = 
FamRZ 2010, 1762).

Praxishinweis
Das OLG Karlsruhe leitet das Ergebnis nicht aus dem 
Gesetz oder dogmatischen Erwägungen in Bezug auf 
eine Generalvollmacht, sondern aus einer Auslegung 
der erteilten Vollmachten her. Um Auslegungsunsicher-
heiten zu vermeiden, dürfte es sich empfehlen, bei Ertei-
lung mehrerer Vollmachten die Widerrufskompetenzen 
(oder deren Ausschluss) explizit zu regeln.

GBO §§ 29 Abs. 1, 35 Abs. 1 S. 2
Erfordernis eines Erbscheins bei einer untypischen 
Pfl ichtteilsklausel im Erbvertrag

Enthält der notarielle Erbvertrag eine Klausel, wo-
nach der zum Schlusserben eingesetzte Abkömmling 
von der Erbfolge ausgeschlossen ist, falls er nach 
dem Tode des Erststerbenden „diesen Erbvertrag an-
fechten oder seinen Pfl ichtteil verlangen“ sollte, so 
kann der Nachweis der Erbfolge im Grundbuchver-
fahren auch nicht unter ergänzender Vorlage einer 
eidesstattlichen Versicherung eines Miterben ge-
führt werden, wonach keiner der Schlusserben den 
Erbvertrag angefochten habe.

OLG Saarbrücken, Beschl. v. 13.12.2021 – 5 W 70/21

Problem
Ehegatten errichteten einen notariellen Erbvertrag, in 
dem sie sich wechselseitig zu Alleinerben und ihre drei 
Söhne als Schlusserben zu je 1/3 einsetzten. Weiterhin 
enthält der Erbvertrag folgende Klausel: „Sollte einer 
unserer Abkömmlinge nach dem Tod des Erststerben-
den diesen Erbvertrag anfechten oder seinen Pfl ichtteil 
verlangen, so ist er mit seinen Abkömmlingen von der 
Erbfolge des Überlebenden ausgeschlossen.“ 

Nach dem Tod beider Ehegatten schlossen die Söhne 
einen gegenständlich beschränkten Erbauseinander-
setzungsvertrag, wonach einem der Söhne ein be-
stimmtes Grundstück übertragen wurde. Im Vertrag 
versicherten alle drei Söhne an Eides statt, dass keiner 
von ihnen nach dem Tod des Erstversterbenden Pfl icht-

teilsansprüche geltend gemacht hat. Daraufhin wurde 
Eigentumsumschreibung beantragt.

Auf Hinweis des Grundbuchamts, dass außerdem an Ei-
des statt zu versichern sei, dass der Erbvertrag der Eltern 
nicht angefochten worden sei, reichte der erwerbende 
Miterbe eine notariell beurkundete eidesstattliche Ver-
sicherung beim Grundbuchamt ein, wonach weder er 
noch seine Brüder den Erbvertrag angefochten hätten. 
Gleichwohl beanstandete das Grundbuchamt das Feh-
len eines lückenlosen Erbnachweises gem. § 35 GBO 
auf Übergeberseite und verlangte die Vorlage eidesstatt-
licher Versicherungen sämtlicher Miterben, hilfsweise 
eines Erbscheins.

Entscheidung
Das OLG Saarbrücken weist die von den Miterben ein-
gelegte Beschwerde gegen die ablehnende Entscheidung 
des Amtsgerichts als unbegründet zurück, da der Nach-
weis der Erbfolge im vorliegenden Fall nach § 35 Abs. 1 
S. 1 GBO nur durch einen Erbschein (oder ein euro-
päisches Nachlasszeugnis) geführt werden könne. Die 
eidesstattliche Versicherung von nur einem der Schluss-
erben reiche hier nicht aus. 

Zwar genüge nach § 35 Abs. 1 S. 2 Hs. 1 GBO als Erb-
nachweis ein notariell beurkundetes Testament (oder 
Erbvertrag), sowie die Vorlage der Eröff nungsnieder-
schrift, wenn sich aus den vorgelegten Urkunden die 
Erbfolge ergebe. Jedoch gelte dies ohne Einschrän-
kungen nur bei einer unbedingten Erbeinsetzung. Hier 
sei die Erbeinsetzung nach § 2075 BGB aufl ösend be-
dingt für den Fall, dass ein Schlusserbe den Pfl ichtteil 
fordere. Enthält die Verfügung eine mit einer Pfl icht-
teilsstrafklausel vergleichbare Bedingung, könne das 
Grundbuchamt die Vorlage eines Erbscheins oder zu-
mindest weitere Nachweise verlangen. Dies entspreche 
der herrschenden Meinung bei notariell beurkundeten 
Testamenten mit Pfl ichtteilsstrafklauseln. Bei sonstigen 
allgemein gehaltenen Verwirkungsklauseln, wonach 
die aufl ösende Bedingung nicht eindeutig defi niert ist, 
sei regelmäßig ein Erbschein nötig. Das Unterbleiben 
der Anfechtung, hinsichtlich der eine rechtliche Wür-
digung erforderlich ist, sei auch durch die anderen 
Miterben zu belegen, die nach § 345 Abs. 1 FamFG in 
einem Erbscheinsverfahren zwingend beteiligt werden 
müssten. 

Zusätzlich sei die Verwirkungsklausel im Erbvertrag 
nicht eindeutig. Der Begriff  „anfechten“ könne die An-
fechtung im rechtlichen Sinn meinen oder auch alle 
sonstigen Maßnahmen umfassen, die zu einer Un-
wirksamkeit der Verfügung führten. Die gebotene 
Auslegung könne im Grundbuchverfahren vor dem 


